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DE 34 86 334 C5    2006.01.26
Beschreibung

[0001] Das europäische Patent 0 406 982 wird mit 
Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik 
Deutschland im Umfang des Anspruches 1 für nichtig 
erklärt.

Patentansprüche

1.  Nichtig.

2.  Verfahren gemäß Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Druck, mit welchem die Tinte 
imprägniert wird, im Bereich von 5–10 mmHg liegt.

Es folgt kein Blatt Zeichnungen
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